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Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

offene Bauweise, nur Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser zulässig 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB)

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, 
    STELLUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) 2 BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG

Eingeschränktes Industriegebiet1.1 

maximal zulässige Grundflächenzahl 2.1

3.2

3.1

maximale Gebäudehöhe (siehe textliche Festsetzungen)z.B. GHmax 
= 350m ü.NN2.2

Baugrenze 

bestehender Regenwasserkanal7.1

7. HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) 13 BauGB)

5. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BauGB)

5.1 Straßenverkehrsfläche (Aufteilung unverbindlich)

Fahrbahn

9. BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNG UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
      STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB)

9.1 

Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Obrigheim zur Außengebietsentwässerung bzw. Abwasserableitung8.1 

8. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 (1) 21 BauGB)

LR GDE  

10.1 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS
      (§ 9 (7) BauGB)

11. SONSTIGE PLANZEICHEN UND -DARSTELLUNGEN

11.1

11.2

Höhenlinien in 1,0 m-Schritten

11.4

bestehende Gebäude

245.00

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

-

maximale Gebäudehöhe (GHmax in m ü.NN)

-

Füllschema der Nutzungsschablone:

11.8

11.3

bestehender Schmutzwasserkanal7.2
17

W
hs Gar

11.5

Vermessung

bestehende Grenzen

11.9

bestehender Baum11.6

bestehende Böschungen11.7

4. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND (§ 9 (1) 10 BauGB)

4.1 Straßenabstandslinie gemäß § 9 FStrG und § 22 StrG

bestehende Abwasserdruckleitung7.3

bestehende Wasserversorgungsleitung7.4

17
W

hs Gar

bestehende Löschwasserleitung7.5

Beschriftung

Grenze des Geltungsbereichs rechtskräftiger Bebauungsplans

geplanter Gebäudeabriss

Verkehrsgrün (Symboleintrag bei großen Flächen)V

6. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN (§ 9 (1) 12 BauGB)

6.1 Bestehendes Pumpwerk
 

Wirtschaftsweg


